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ln der Strafuaehe

geg€n

wegen Diebstahls

hat der 1. Strafuenat des CIbenlandesgerlehb Frankfurt auf die Revision des Ange-

klagten gegen das Urteil des funtsgertehts Frankfurt arn Maln - Strafniehter - vorn

1V.11.2014 dure&r den Vorsikenden Riehter am Oberäandesgericht Staht, den Richter

am ober{andesgerieht Keller und die Riehterin am Landgerieht Dr. wagner

gemäß $ 34S Abe" 4 StpS etnetlmrnäg

am ä?,4,ä015
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Auf dle Revieion des Angeklagten wird dae angefochtene Urteil aufgeho-

ben. Die Saehe wird zur erneuten Verhandlung und'Entseheidung : aueh

über die Kosten der Revlsion - an eine andere Abteilung des Arntsgerichts

Frankfurt arn Main zurückvenwiesen

Gsümde"i

Das Amtsgerieht Frankfurt am Main hat den Angeklagten durch tldeil vorn

17.11,2A14 wegen gernelnschaftlichen Diehstahls zu einer Freiheitsstrafe von 6 Mo-

naton verurtbilt, deren Vollstreekung es zur Bewährung ausgesetzt hat. .

Gegen dleses Ufficil wendbt slch der.Angeklagte nrit den foren- und fristgerecht einge-

legten und ebenso begründeten (Sprung-)Revislon, mit der er die Verletrung fonnel-

len und materiellerl Rechts gentigt, wobei er sieh in auläesiger Weise eret mit der Be-

gründung des Rechtemittele für die Einlegung einer Rovieion entschied.

Die fors'n- und fristgereeht eingelegte (SS 333, M1 Abs. tr, W,345 StPO), zu!ässige

(S 335 StFO) und beneits mlt der Saehnüge begrtlndete Revision hat Erfolg.

Die Generalsstaatsanwaltsehaft hat in ihrer $tellungnahme vorn 9.4.2015 dazu aus-

gef{lhd:

,Eereits die von der Revision zulässig erhobone Saehrtlge greift durch, so dass es eines

Eingehens auf die von ihr zudem geltend gemachten verfahrensree,htlichen Bdanstan-

dungen nieht bedarfl

Die vom Amtsgerieht zum Schuldspruch vorgcnormnene Beweiswilrdigung ist nän-rlich

niaht &ei von Reshtsfehlern zumNachteil des AngekXaglen.

Zwar rmterliegt die Beweiswürdigung des Tatrichters nur einer eingeschränkten Frnfung

durch das Revisionsgericht. Es darf die Eewoiswtlrdigmg nur auf Reshtsfehler tiberprü.

fen. Reshtsfehlerhaft ist eibe Beweiswilrdigung aber insbösondere, wenn sie in siph wi-
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dersprtlchlieh" ltlokenhafr oder unklar ist oder gegcn Denk- ttnd Erfahrungssätze ver-

st6ßt (st. R.spr., vgl. nw EGII StV 1986, 421.m.w.N.; OLG Frankfimt/kfain -tr Ss 29113:

-1 Ss 365106; Meyer-Goßner/Schmitrq &4.O., Fidz.27 ar $ 337 m"w.N.). Eino Eeweis-

würdigung woist Lücken auf, wenn nieht atle aus dem Urteil msiehtliehen. Umstände

gew.ürdigt srnd" die Sehlilsse zugunsten oder nrungunsten des Angeklagten zulassen

dMeyer-Goßner/$0hrnitt, a.a.O., Rdz" 29 zu $ 337 m.w"N.). Nur bel erkennbar ersehöp-

fenrder Eeweiswttrdigung gilt der die revisionsreehtliehe l{achprüfiurg besehränkende

Grundsdz, dass die vom Tahishter gczogenen Schlilsse nur denkgesetzlieh möglich zu

sein brauEhen (OLG Frantdrt/elain-2 Ss 209/08). Fehlerhaft ist auch eine Beweiswür-

digung, die die Einlassung des Angeklagten nioht emehöpfend wtirdigt (OLC Frank-

firtlN{€in a"a-0")"

Gemessen an dicsen Grundsäken hält die'vom Agtsgedoht in dem angegriffenen {lrteil

vorgenomnrene Eeweiswürdigung der reehtlishen Übeqprüfung aber nieht stand

Dios sehon deswegen, woil sieb, wie auch die Revision an Reeht beansandet ßE S. 3),

anhand der {.Jrteilsgrttnde nicht festsitellen lässt, ob und gfls. wie sieh der Angeklagte

zur Sache eingelassen hat. ZurÜberprüfbarkeit dEr tanichterlichen Beweiswärdigrmg ist

in den Urüeilsgründen aber grundsätzlieh mitzutoilen, ob md gegebenenfalls wie sieh

der Angektagte zr.ls Saehe eingelassen hat (st. Rspr., vgl. nur OLG Frankfurtl&Iain -l Ss

29113;-tr Ss 355105; -3 Ss 23}fi4-3 Ss 88/10; -2 Ss 209/08; OLG F{amm ZfSeh 200E,

348; CILG Flamm Beschl" v. 06.09.2007 -3 Ss 26UA7- ivr:rs; jeweils m.w.N.)" kozessuaJ

(g 267 SIPO) ist zrsar die Wiedergabe der Einlassung des Angeklagten nieht ausdrlick-

lich vorgesehrieben. Gleiehwohl hält cs die Rechtsprechung frr erforderlich, die Einlas-

sung des Angeklagt€n zum Sehrddvorwurf in die Urteinsgründe aufarnehmem und zu

würdigen. Denn ohne die Wiedergabe der Einlassung des Angeklagien und ihrer Wtir-

digmg kann das Revisionsgerieht in der Regel nieht erkennen, ob der Eer:rteilung des

Sachverhalts reehtlich fehlerfteie Envägungsn zugruade liegen (OLG Frankftrt/fuIain -t

Ss 29713 (gemetut isr hter wakl I Ss 29/13); -1 Ss 240112; -n Ss 3651A6; -...; -2 Ss

2A9ß8; OLG I{Emm aa.O.; KK-KuekEin, SIPO, 7. 4ufl., Rdz. 
14 

w $ 267; Dahs' Die

Revision im sn'a$rozess, 8. Aufl", Kdz. 437 m.w.N.)" Nw bei saehlich und rechtlich

einfach gelagerten Fällen von geringer Bedeunrng kann unter Umständen auf die Wie-

dergabe der Einlassung ohne Verstoß gegen die materiell-rechtliche Eegründrurgspflicht

vereichtet werd€n (OLG F"rankftrtßdain "tr Ss 29113; -1 Ss 365/06 m.N.; -2 Ss 209/08;

CILG Flamm aa.CI.).
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Ein in diesem. Sinne einfach gelagerter Fall von geringer Eedeutung ist vorliegend

schon mit Bliek auf die gesetzliche Strafandrohung gem" $$ 242,243 Abs. I StGB und

die gegen den Angeklagten verhängte 6-monatige Freiheitsstrafe aber nioht gegeben, ei-

ne erschöpfende Wiedergabe urd Würdigung der Einlassung des Angeklagtm ist des-

halb geboten (vgl. OLG Frankfurt/Tvfain -1 Ss 356106).

Auf Crrund der im Rahmen der saphliöh-reohtliehcn Überprttfirng qllein ar Verfrgung

stehenden Urteitsurkunde - alle anderen Erkenntnisquellen bleiben frr das R.evisionsge-

risht dabei versehlossen (vgJ. Meyer-Goßner/sehmitt" aa.o., Rdz. zz zu g 337 m.N.) -

ist es aber nieht m0glich festzustelXer4 ob sich der Angeklagte är Sache eingelassen hat

oder nicht bzw. in welohem Umfang, und ob das Amtsgericht gfls. seine Einlassung

umfassend anhand der sonstigen Eeweismittel gewürdigt hat. Ausdrüeklich verfualton

sieh die Urrcitrsgr{inde dazu in keiner Weise. Aue}r aus dem Zusarmenleang der [-lrteils

grüode lassen srsh die insoweit notwendigen Angaben nieht hinreichend entnehmen.

Die zur Eeweiswilrdigung in dem Urteil enthaltenen Ausfthrungcn" wonaetr der Saeh-

verhalt feststehe "auf Grund des Ergebnisses der Haupwerhandlungu, nämlich der Be-

kundungen der Polizeibeasrton Kletzander-Hahlgans und König "dass sie den Ange-

klagten im Gebätrde der Bäekerei angenoffen und festgenommen haben", sowie der

Angaben des geständigen - "bereits verhandelten" - @4it-)Angeklagten Kenny Winttr,
der u'unumwunden eingeräunrt [hatJ, dass er zusanuneo mit dem Angoklagten Choualia

entspreeheqd vorheriger Abrede in die Eiftrer-tsäekereifiliale eingebroohen ist", lassen

sowohl die Deutlrng.zq dass der Angeklagto sich zur Sache eingelassen hat" das Gericht

dieser Einlassung abes nisht gefolgt ict, wie aueh, dass keine Einlassung erfolgt ist und

die Feststellungenr allein auf den Aussage,n der Zeugen rmd des Mitangeklagten beruhen

(vgl. OLc lIamm Zf$ch 2CI08,348 Rdz" 10 bei juris; ...).

Infolge dessen aber ist es mit den im Revisionsverf,ahren zulässigen Erkenntnisquellen

nieht möglioh, fesuustellem, ob und inwieweit sich der Angeklagüe zur Saehe eingelas-

sen haf und ob die tseweisnürdigung insoweit &ei von Reehtsfehlem is! namentlich ob

die Aussagen der Zeugen sowie des }v{itangeknagrcn zur überfthrung des Angeklagüen

ausreiohten und sie die vono AmtsgeriehCgezogenen Sehlußfolgerungen reeht'ertigten

Sehon dieser DarXegungsmangel nötigt deshalb rur Aufhebung dq angefoehtenem {Jr-

0eils (vgl" ox,G Frankfirrlhdain -1 ss 29113; -2 ss za9ß8; oLG t{amm Zfsch 2009,

348).

Dies uslso mehr, ds die Beweiswürdigung auch im Übrigen nicht frei von durohgrei-

fenden lld&rgeln ist.
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Naeh den aur Ecweiswtirdigung angestollten Enn'ägungeer ("selbst w€nn der Angeklag$e

keine eiirzige alrs der tsäekeroi stammende Euro-M{lnze in seincn Taschen gehabt haben

sotrlte"o UA S; 3) hält es das Ärntsgericht orsiehtlich zunnindes fftr mögtich, dass die

siebenundzrvana,g n-Euro Münzcn" welshe der Angeklagte bei seiner Festnahme in der

tsäskereifiIiale in seiner Taschs hatte, nioht aus den Kassen der Eäckereifiliale entnom-

nnen wurden. Zr.u Fmge wiedenmo" wie es sich iasoweit mit deno Münzgeld in IIöhe von

insgesamt 84,- Er.rro verhielt" wolches det Mitangeklagle Wirüer in seiner Tasehe hatte,

!ässt sioh den Urteilsgründen nichts entnehmen Namentlich der bloße Ftrinweis, wonach

Winter "unumwrnnden eingeräumt hat, dass er zusammen mit dem Angeklagten Choulia

entspreehend vorheriger "dbrode in. dio Eifler-Eäskereifiliate eingebroehen istu, hilft

rnangels konkreter folitteilung seiner Angaberu insbesondenc das in ihren Taschen be-

findlishe foftlnzgeld betreffend, diesbzüglich nicht weiter. Sollte aber, sei os zueh nw

nieht aussehließbar, davon ausgegangen werden müssenr dass das Milnzgel{ welshes

der. Angeklagte und Winter bei ihrer Fesünahme jeweils in ihren Tasehen hatterU nieht

aus den Kassen der Bäekereifitiate herrührte, känre allenfalts eine Sarftarkeit wegeü

versuchtesr Diobstahls in Eefi'a€ht.

Soweit das Amtsgerieht tlberdies seine überzeugrurg von der mittätemshaftlichcn Eege-

hrmgsweise des A,ngeklagten ersietrrtlieh maßgebend aqf das Geständnis des Mitange-

klagt€n Winter stiXtzt, bilden die dazu in den Urteilsgründen enthaltenen Feststellungen

und Erwägwgen hierffir keine ausreichend tragfähige Grundlagc. Denn noangels nähe-

rer Mitteiftrng des rnhalts der "vorherigen Abredc" zwisehen dem Angektragton und

Winter, üubesondere dip Ä"t ihrer jeweiligen Tatbeiffige sowie die beabsiehtigte Ver-

wendung der (erwarteten) Tatb,eute beft'effexld, ist die vona.Arhtsgerioht vorgenornraene

Bewertung der Tatbeteiligung des Angeklagfen ftlr das Revisionsgericht nrcht nachvoll-

aehbar.

Die Sache bedarf daher insgesanrt $eusr Verhandh'ng und Er$seheidung.

Sollte das zrn crneuten Entseheidung berufene Tatgerieht wiederum zu einem Sshutrd-

sprueh wegen Diebstahls gelangen und aueh erneut die Voraussetzungon eines beson-

ders sehlveren Falles i.S.v. $ 243 ,{bs. 1 S. 2 Nr. 1 StGE bEjahen, wird es im Übrigm

Gelegenheit habcru die Venrirkliehung des Merkmals "€iabtrechen", d.h. die

Aufivendung nicht unerheblieher körprlicher Kraft oder die Verletarng der Substanz

der IJmschließung (vgl. Fiseher, StCE, 62. Aufl., Rdz" 5 za $ 243),dureh entsprecliende

Tafsachen hinreiehend'zu belegen- Die dazu in den Urtcilsgffiden enthaltene bloße

Feststellung, dass der Angeklagfc und Kenay Winter "die Eingangstür rum
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Verkaufm"aum mit Gewalt auf,drllekton", d{lrfte rnsoweit nieht ausreiohond

aussagekräftig sein.

Dem trifr der Senat bei"

Eie Saehe war insowoit zu neuer Verhandlung und Entseheidung an elne andere Ab-

teilung des Arntsgeriehts Frenkfurt arn futain - Strafrielater - zur[iekzuvenseisen, die

aueh über die Kosten der Revislon uu befinden haben wird (9S 349 Abs. 4, 353; 354

Abs.2S. 1StPCI)"

Stahl Kel!en Er, Wagner

0 7. fi5. AüX$


